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(4) Die Kooperationspartner des Hochschulwesens, 
die staatlichen und wirtschaftsleitenden Organe, die 
Ministerien, die Vereinigungen Volkseigener Betriebe, 
Kombinate und Großbetriebe der Industrie, der Land
wirtschaft und Nahrungsgüterwirtschaft, die wissen
schaftlichen Akademien und andere Institutionen des 
gesellschaftlichen Lebens, sind verpflichtet, an der Aus
arbeitung und Präzisierung der Ausbildungsdokumente 
mitzuarbeiten.

(5) Die Ausbildungsdokumente sind in bestimmten 
Zeitabständen anhand der Prognosen zu überprüfen 
und zu präzisieren bzw. zu überarbeiten. Die Sektionen 
der Hochschulen sind verpflichtet, die neuesten Er
kenntnisse von Wissenschaft und Technik sowie aus der 
gesellschaftlichen Praxis in der Ausbildung zu vermit
teln und ständig in die entsprechenden Ausbildungs
dokumente einfließen zu lassen. In Verbindung damit 
ist der Erziehungs- und Ausbildungsprozeß weiter zu 
rationalisieren und zu intensivieren.

§5
Die Nomenklatur der Grundstudienrichtungen

Die Nomenklatur der Grundstudienrichtungen* ist 
die allgemeinverbindliche, einheitliche organisatorische 
Grundlage sämtlicher Informations-, Planungs- und 
Leitungsprozesse der Ausbildung von Hochschulkadern 
sowie der Entwicklung ihres Bestandes in allen Berei
chen der Gesellschaft. Sie wird vom Ministerium ge
führt. Ergänzungen und Abänderungen können gemäß 
der Anordnung vom 1. Januar 1969 über die Führung 
der Nomenklatur der Hoch- und Fachschulbildung auf 
Antrag der jeweils fachlich zuständigen Minister bzw. 
der Leiter der zentralen Organe, die die Hochschul
kader bilanzieren, und der Rektoren der Hochschulen 
erfolgen.

§ 6
Das Rahmenstudienprogramm für das Grundstudium

(1) Das Rahmenstudienprogramm für das Grundstu
dium (nachfolgend Rahmenstudienprogramm genannt) 
wird auf der Grundlage von Vorgaben, die sich aus den 
Prognosen von Wissenschaft und Technik, der Bil
dungsprognose, den Industriezweigprognosen und ande
ren Prognosematerialien zentraler Organe ergeben, 
entsprechend dem Perspektivplan des Ministeriums, der 
Nomenklatur der Grundstudienrichtungen und der Er
ziehungs- und Ausbildungskonzeption des Ministeriums 
erarbeitet.

(2) Das Rahmenstudienprogramm enthält Vorgaben 
für das Grundstudium einschließlich der wichtigsten 
Proportionen unbedingt erforderlicher Disziplinen für 
die einzelnen Fachstudienrichtungen mit einer Orien
tierung für die Stundentafel. Entscheidendes Prinzip 
bei der Gestaltung des Erziehungs- und Ausbildungs
prozesses ist das wissenschaftlich-produktive Studium.

(3) Das Rahmenstudienprogramm ist nach folgender 
Gliederung zu erarbeiten:
1. Erziehungs- und Ausbildungsziel des Grundstu

diums auf der Grundlage des von prognostischen 
Einschätzungen abgeleiteten Profils des Absolven
ten

* „Nomenklatur der Hoch- und Fachschulbildung Teil A" 
und „Anordnung vom 1. Januar 1969 über die Führung der 
Nomenklatur der Hoch- und Fachschulbildung“ (Sonderdruck 
Nr. 614 des Gesetzblattes)

I 2. der Inhalt von Erziehung und Ausbildung
a) die Funktion der Lehrkomplexe in ihrer Bezie

hung zum System des Studiums
b) die Lehrkomplexe und die dazugehörigen Teil

ziele im Erziehungs- und Ausbildungsprozeß
3. die Einführung moderner Lehr- und Lernmethoden 

zur aktiven Aneignung und schöpferischen Ver
arbeitung des Ausbildungsinhaltes (z. B. wissen
schaftlich-produktive Tätigkeit, Programmierung 
usw.)

4. die Anwendung moderner Lehr- und Lernmittel 
zur Rationalisierung des Erziehungs- und Ausbil
dungsprozesses, wie der Einsatz audio-visueller, 
technischer und anderer Lehr- und Lernmittel

5. Angabe der Proportionen zwischen den verschiede
nen Studienformen (Vorlesungen, Seminare, Übun
gen, Praktika, kontrolliertes Selbststudium u. a.) als 
Orientierung für die Stundentafel

6. das System der Leistungskontrolle und -bewertung
7. Vorschläge zu den Fachstudienrichtungen.

(4) Zur Ausarbeitung des Rahmenstudienprogramms 
erteilt der Minister für Hoch- und Fachschulwesen 
(nachfolgend Minister genannt) über den Rektor der 
entsprechenden Hochschule der auf dem jeweiligen 
Wissenschaftsgebiet festgelegten Leitsektion den Auf
trag. Die Leitsektion erarbeitet das Rahmenstudienpro
gramm gemäß § 4 Abs. 3 und stimmt den Entwurf des 
Rahmenstudienprogramms mit den Sektionen der glei
chen Grundstudienrichtung ab.

(5) Das Rahmenstudienprogramm wird mit dem For
schungsrat bzw. zentralen, für Prognosen verantwort
lichen Organen abgestimmt und vom Minister bestätigt.

(6) Die Überarbeitung des Rahmenstudienprogramms 
erfolgt unter Berücksichtigung seiner Gültigkeit für 
einen längeren Zeitraum und der Forderung nach Über
einstimmung mit den Vorgaben in der Regel alle 
3 Jahre. Den Auftrag dazu erteilt der Minister.

(7) Die Leiter zentraler staatlicher Organe und die 
Rektoren der Hochschulen können beim Minister den 
Antrag auf Überarbeitung des Rahmenstudienpro
gramms stellen.

§7
Der Studienplan für das Grundstudium

(1) Der Studienplan für das Grundstudium (Grund
studienplan) ist die verbindliche Arbeitsgrundlage für 
die Erziehung und Ausbildung der Studenten im Grund
studium und stellt die Konkretisierung des Rahmen
studienprogramms dar. Als wichtiges Kriterium für die 
Gestaltung des Grundstudienplanes ist das Gesetz der 
Ökonomie der Zeit zu beachten. Der Grundstudienplan 
besteht aus der Stundentafel, dem Netzplan für die Aus
bildung und den Lehrprogrammen für die Lehrveran
staltungen.

(2) Die Stundentafel stellt eine zusammenfassende 
Übersicht über die Lehrveranstaltungen (einschließlich 
Lehrform), den zeitlichen Umfang (einschließlich Zeit
minimum für Selbststudium) sowie die zeitliche Ab
folge der Lehrveranstaltungen und der Prüfungs- und 
Beleganforderungen dar.

(3) Der Netzplan für die Ausbildung stellt die Bezie
hungen zwischen den Lehrveranstaltungen und den 
Erziehungs- und Ausbildungszielen im Verlauf der Stu
dienphase graphisch dar.


